
Der Beitrag befasst sich mit umweltrechtlichen Aspekten des Geneh-
migungsverfahrens der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Er 
knüpft an den bereits zur ersten Nord Stream-Pipeline erschienenen 
Aufsatz von Kathrin Kim (NuR 2009, 170–178) an, nimmt ne-
ben dem deutschen Abschnitt der Pipeline aber auch deren russischen 
Teil in den Fokus. Zwischenabschnitte im finnischen, schwedischen 
und dänischen Teil bleiben außerhalb der Betrachtung, ebenso wie 
Fragen der Zertifizierung der Pipeline, die für ihre, derzeit nicht 
vorgesehene, Inbetriebnahme ausschlaggebend sind. 

Nach Auffassung der Autorin erfolgte die Genehmigung der 
Pipelineabschnitte auf beiden Seiten im Einklang mit den gelten-
den Vorschriften – auch wenn die Kritik an den Vorschriften als 
solchen teilweise nicht unberechtigt ist.

1. Einleitung

Das Projekt der Erdgaspipeline Nord Stream 2 zieht in der 
öffentlichen Diskussion bereits seit längerer Zeit enorme 
Aufmerksamkeit auf sich. 1 Im Zentrum dieser Diskussion 
standen von Beginn an politische Fragen wie die Auswir-
kungen der Pipeline auf das Transitland Ukraine, die Be-
ziehungen zu den USA oder die Verknüpfung des Projekts 
mit der rechtsstaatlichen Situation in Russland. Letztere er-
langte vor dem Hintergrund der Vergiftung und anschlie-
ßenden Verurteilung des Regierungskritikers Alexej Na-
walny besondere Brisanz. 2 

Noch größere Herausforderungen für das Projekt verur-
sachte der langwierige Streit um die U. S.-amerikanischen 
Sanktionen, aufgrund derer sich eine Reihe von Betei-
ligten aus dem Projekt zurückzog. 3 Dennoch konnte der 
Bau der Pipeline nach längeren Verzögerungen im Sep-
tember 2021 vollendet werden, sodass eine baldige Inbe-
triebnahme der Pipeline zunehmend realistisch erschien. 
Aufgrund der aktuellen Eskalation in der Ukrainekrise ist 
diese jedoch erneut in weite Ferne gerückt: Am 22. Fe-
bruar 2022 zog die Bundesregierung den Versorgungssi-
cherheitsbericht bei der Bundesnetzagentur zurück, wo-
mit die für die Inbetriebnahme der Pipeline notwendige 
Zertifizierung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde. 4 
Somit wurde das Projekt Nord Stream 2 aus politischen 
Gründen vorläufig gestoppt.

Weniger Aufmerksamkeit erhielten dagegen vorange-
gangene Versuche, das Projekt aufgrund von ökologischen 
Bedenken zu verhindern. Das mag vor allem der Situa-
tion geschuldet sein, dass Problemlagen unterschiedlichster 
Bereiche bei der Diskussion nicht klar voneinander abge-
grenzt wurden und die politische Komponente von Beginn 
an überwog. 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, die zentra-
len Aspekte der Genehmigungsverfahren in Deutschland 
und Russland aus umweltrechtlicher Sicht zu betrachten. 
Dabei soll die Spezifik von Abwägungsentscheidung zwi-
schen Transit-Rohrleitungen und Belangen des Umwelt- 
und Naturschutzes am Beispiel von Nord Stream  2 ver-
deutlicht werden.
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2. Das Projekt Nord Stream 2 vor  
dem Hintergrund der Umweltsituation der Ostsee

Das Projekt Nord Stream 2 ist ein Nachfolgeprojekt der ers-
ten Nord Stream-Pipeline, die bereits seit 2011 in Betrieb ist. 5 
Durch die nahezu parallel verlaufenden Stränge der Nord 
Stream 2 sollen jährlich bis zu 55 Mrd. Tonnen Erdgas von 
der Jamal-Halbinsel in Russland nach Deutschland, und von 
dort aus weiter nach Europa, transportiert werden. 6 Mit ei-
ner Länge von 1230 Kilometern verläuft die Pipeline größ-
tenteils durch die Ostsee und durchquert dabei die Gewässer 
der Staaten Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und 
Deutschland. 7 Der Ausgangspunkt der Pipelinetrasse liegt in 
der Narva-Bucht in Russland (Leningrader Oblast) und der 
Endpunkt im deutschen Lubmin bei Greifswald. Projektträger 
ist die Nord Stream 2 AG – eine 100 %ige Tochtergesellschaft 
der russischen Gazprom AG mit Sitz in Zug in der Schweiz. 8 
Darüber hinaus beteiligen sich fünf europäische Energieun-
ternehmen an dem Vorhaben. 9 In der Projektbegründung der 
Nord Stream 2 AG wird der Aspekt einer umweltverträglichen 
Energieversorgung stark in den Vordergrund gerückt. So seien 
Offshore-Gaspipelines nicht nur die „ökologisch sinnvollste 
Art und Weise, Erdgas zu transportieren“, auch sei ihr Bau mit 
niedrigen Umweltauswirkungen verbunden. 10 
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6) Nord Stream 2 (2021), Hintergrundpapier, S. 5, abrufbar unter: 
https://www.nord- stream2.com/de/pdf/document/ 4/ (zuletzt 
aufgerufen am 19. 11. 2021). 
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unter: https://www.nord- stream2.com/de/pdf/document/ 198/ 
(zuletzt aufgerufen am 2. 11. 2021).

8) Ausführlicher dazu unter: https://www.nord- stream2.com/de/
unternehmen/anteilseigner- und- finanzinvestoren/ (zuletzt auf-
gerufen am 2. 11. 2021).

9) Fn. 8.
10) Nord Stream 2 (2021), Hintergrundpapier, S. 5, abrufbar unter: 

https://www.nord- stream2.com/de/permitting- germany/ (zu-
letzt aufgerufen am 2. 11. 2021).
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Letzterer Aspekt ist für die Verlegung der Pipeline in der 
Ostsee nicht weniger wichtig als eine reduzierte CO2-Bi-
lanz bei der Energieversorgung, die mit dem Projekt er-
reicht werden soll.

Bereits seit Jahrzehnten ist die Ostsee ein durch Über-
nutzung stark gefährdetes Ökosystem. Zu den intensiv sten 
Nutzungsarten der Ostsee zählen dabei Schifffahrt, Fische-
rei, Tourismus, Rohstoffgewinnung, Energiegewinnung 
(Offshore-Windenergie), Energietransport und militärische 
Übungen. 11 Die ökologischen Folgen durch den ohnehin 
bestehenden Nutzungsdruck werden zunehmend durch 
Auswirkungen des Klimawandels verstärkt. 12

3. Relevante Vorgaben für umwelt-und  
naturschutzfachliche Belange im Projekt Nord 
Stream 2 nach deutschem und russischen Recht 

Für die Genehmigung des Projekts Nord Stream 2 war so-
wohl in Deutschland als auch in Russland (und den anderen 
in diesem Beitrag nicht näher betrachteten Staaten, durch 
deren ausschließliche Wirtschaftszone die Pipeline verläuft) 
eine Reihe von rechtlichen Vorgaben zum Umwelt- und 
Naturschutz zu beachten. 13 Diese sind vor allem in einzel-
nen Fachgesetzen und untergesetzlichen Rechtsakten ent-
halten, von denen die wichtigsten im folgenden Abschnitt 
betrachtet werden.

3.1 Deutschland 

Die Berücksichtigung von Belangen des Umwelt- und Na-
turschutzes wurde für das Projekt Nord Stream 2 bereits 
bei der Rechtsgrundlage für die Genehmigung relevant, 
zu der unter anderem § 133 Bundesberggesetz (BBergG) 
zählt. Demnach darf eine Genehmigung für Transit-Rohr-
leitungen aus den abschließend genannten Gründen ver-
sagt werden, zu denen unter anderem die Gefährdung der 
Pflanzen- und Tierwelt in unvertretbarer Weise zählt (§ 132 
Abs. 2 Nr. 3 lit. b BBergG). Allerdings ist auch bei Vor-
liegen der genannten Gründe eine Versagung der Geneh-
migung nur möglich, wenn die Gefährdung nicht durch 
Befristung, Bedingungen oder Auflagen verhütet oder aus-
geglichen werden kann. Somit handelt es sich bei der Ge-
nehmigung für Transit-Rohrleitungen gemäß § 133 Abs. 2 
i. V. m. § 132 Abs. 2 Nr. 3 BBergG um ein präventives Ver-
bot mit Erlaubnisvorbehalt, was den grundsätzlich hohen 
Stellenwert von Transit-Rohrleitungen verdeutlicht.

Konkrete naturschutzrechtliche Vorgaben, die im Geneh-
migungsprozess zu beachten sind, ergeben sich aus dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dazu zählen insbeson-
dere Regelungen zum Gebiets- und Artenschutz, die gemäß 
§ 56 Abs. 1 BNatSchG auch weitestgehend auf die Meeres-
gewässer der Bundesrepublik Deutschland anwendbar sind. 
Damit gilt auch für den Meeresraum das Ziel des deutschen 
Naturschutzrechts, einer Zerschneidung von Naturräumen 
und Habitaten entgegenzuwirken und stattdessen ein ver-
bundenes Netz von Biotopen zu schaffen. Dies greifen die 
Regelungen der §§ 20–30 BNatSchG zum Biotopverbund 
und Biotopvernetzung auf, und definieren bestimmte Ka-
tegorien geschützter Teile von Natur- und Landschaft wie 
z. B. Naturschutzgebiete, Nationalparke oder Biosphärenre-
servate. 14 In § 21 Abs. 1 BNatSchG wird sodann ein direkter 
Bezug zwischen Biotopverbund und Natura 2000-Gebie-
ten, deren Ausweisung auf das EU-Recht zurückzuführen 
ist, hergestellt. Die Umsetzung der Vorschriften zum Bio-
topverbund soll ihrerseits zur Verbesserung des Zusammen-
hangs des Natura 2000-Netzes beitragen. 15 

Spezielle Regelungen bezüglich der Verträglichkeit und 
Unzulässigkeit von Projekten enthält § 34 BNatSchG. Ge-
mäß Abs. 1 der Vorschrift sind Projekte vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Er-
haltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, 
wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich 
zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung 
des Gebiets dienen. 

Da der Trassenverlauf von Nord Stream 2 auch Natura 
2000-Gebiete durchquert, unterlag der Antrag auf Geneh-
migung einer entsprechenden Verträglichkeitsprüfung nach 
§ 34 Abs. 1 BNatSchG. 16 Diese schließt die Genehmigung 
eines Vorhabens grundsätzlich aus, sofern die Prüfung er-
gibt, dass das Projekt die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck maßgeblicher Bestandteile des Natura 2000-Gebiets 
erheblich beeinträchtigen würde (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). 
In diesem Fall sind gemäß Abs. 3 Ausnahmen nur aus zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-
ses einschließlich sozialer oder wirtschaftlicher Faktoren 
möglich, falls zumutbare Alternativen nicht gegeben sind.

Jedoch findet auch bei zwingend gebotenen Eingriffen 
ein zentraler Grundsatz des BNatSchG Anwendung – die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß den §§ 13–
18 BNatSchG. Diese schreibt eine stufenweise Prüfung 
der Eingriffsbewältigung vor, bei der der Verursacher pri-
mär zur Vermeidung eines Eingriffs in Natur und Land-
schaft (§ 15 Abs. 1) und nachrangig zum Ausgleich und Er-
satz verpflichtet ist (§ 15 Abs. 2). Eine Konkretisierung des 
bundesrechtlichen Eingriffstatbestands findet sodann auf 
Landesebene in den jeweiligen Naturschutzgesetzen der 
Bundesländer statt. 

Für die Prüfung naturschutzrechtlicher Eingriffe durch 
das Projekt Nord Stream  2 kam das Naturschutzaus-
führungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Nat SchAG M-V) 17 zur Anwendung. In § 12 nennt das Ge-
setz Regelbeispiele für mögliche Eingriffe im Sinne des § 14 
Abs. 1 BNatSchG, darunter auch die Errichtung von Off-
shore-Anlagen. Das NatSchAG M-V enthält darüber hi-
naus in § 24 Bezüge zum Meeresnaturschutz und hebt da-
bei die herausragende Bedeutung der Ostsee für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hervor. Die genannten Natura 
2000-Gebiete, durch die die Trasse von Nord Stream  2 
verläuft, wurden durch entsprechende Landesverordnun-
gen als Schutzgebiete ausgewiesen. Der spezifische Gebiets-
charakter und der damit verbundene Schutzzweck sowie 
Erhaltungsziele wurden damit rechtlich gesichert. 

Aus den Verbotstatbeständen der Verordnungen folgt, 
dass es sich im Gegensatz zum Grundsatz des BBergG bei 
Nutzungen innerhalb von Natura 2000-Gebieten um ein 
repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt handelt. Als 
Regelbeispiele für Verbotstatbestände sind u. a. Maßnah-
men wie das Errichten von Anlagen aufgeführt oder solche, 
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11) Zu den Aktivitäten und Belastungen siehe BLANO (2018), Zu-
stand der deutschen Ostseegewässer 2018, S. 112 ff., abrufbar un-
ter: https://www.meeresschutz.info/berichte- art- 8- 10.html (zu-
letzt aufgerufen am 20. 10. 2021).

12) Norddeutsches Küsten- und Klimabüro (2020), Norddeutsch-
land im Klimawandel, S. 49 ff., abrufbar unter: https://hzg.de/
public_relations_media/news/ 088113/index.php.de (zuletzt auf-
gerufen am 29. 10. 2021).

13) Näheres zu völker- und europarechtlichen Normen am Bei-
spiel der ersten Nord Stream-Pipeline siehe bei Kim, NuR 2009, 
S. 173 ff. 

14) Gellermann (2020), in: Landmann/Rohmer UmweltR 2020, 
BNatSchG § 20 Rdnr. 2–4.

15) Ausführlicher zu marinen Natura 2000-Gebieten siehe bei Czy-
bulka/Francesconi, NuR 2017, 595, 598 f.

16) Im Küstenmeer sind diese das EU-Vogelschutzgebiet „Greifs-
walder Bodden und südlicher Strelasund“, EU-Vogelschutzge-
biet „Westliche Pommersche Bucht“, FFH-Gebiet „Greifswalder 
Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom“, FFH-
Gebiet „Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pom-
merschen Bucht“; in der AWZ das EU-Vogelschutzgebiet „Pom-
mersche Bucht – Rönnebank“. 

17) Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 23. 2. 2010, GVOBl. M-V 
S. 66.
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die den natürlichen Wasserkörper oder seine Funktiona-
lität so verändern, dass der Schutzzweck erheblich beein-
trächtigt werden kann. 18 Ausschlaggebend ist dabei stets das 
Merkmal der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck. An diesem Maßstab 
wurde entsprechend die Vereinbarkeit des Projekts Nord 
Stream 2 mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen 
der betroffenen Gebiete geprüft und im Ergebnis bejaht.

3.2 Russland 

Nach russischem Recht war für die Einschätzung der um-
welt- und naturschutzrechtlichen Aspekte im Projekt Nord 
Stream 2 zunächst das föderale Gesetz „Über den Umwelt-
schutz“ 19 von Bedeutung. Das Gesetz bildet einen Rah-
men für grundlegende Regelungen im Bereich des Um-
weltschutzes. Dazu zählt unter anderem die wirtschaftliche 
Regulierung der Naturnutzung (Kapitel IV), die Fest-
legung von normativen Kennzahlen für Umweltauswir-
kungen (Kapitel  V) sowie Prüfungsverfahren für mögli-
che Umweltauswirkungen einer geplanten wirtschaftlichen 
Tätigkeit (Kapitel VI) einschließlich von Verfahren zu de-
ren Überwachung (Kapitel XI).

Eine detaillierte Ausgestaltung erfahren die Vorgaben in 
jeweiligen Fachgesetzen oder untergesetzlichen Rechts-
akten, insbesondere Verordnungen, Erlassen und metho-
dischen Grundlagen. 20 In Russland existieren spezielle 
Gesetze für die Bereiche des Küstenmeeres, der Ausschließ-
lichen Wirtschaftszone und des Kontinentalschelfs. 21 Sie 
enthalten jeweils ein allgemeines Kapitel zum Schutz von 
marinen Ressourcen beziehungsweise der marinen Um-
welt mit Verweisen auf weitere spezialgesetzliche Rege-
lungen. Zu diesen Regelungen zählen auf föderaler Ebene 
im Hinblick auf das Projekt Nord Stream 2 vor allem das 
Gesetz „Über die besonders geschützten Naturgebiete“ 22 
sowie das Gesetz „Über die Tierwelt“. 23 Letzteres enthält 
umfangreiche Regelungen zum Arten- und Habitatschutz 
(Art. 18–29), aber auch zur Nutzung der Tierwelt. 

Im Gesetz „Über die besonders geschützten Naturge-
biete“ sind unter anderem die verschiedenen Kategorien von 
Schutzgebieten definiert. Für das Projekt Nord Stream  2 
wurde vor allem die Kategorie des Zakazniks relevant. Die-
ser ist in den Art.  22–24 des Gesetzes geregelt und kann 
demnach ein Gebiet oder Gewässer mit besonderer Bedeu-
tung für die Erhaltung oder Wiederherstellung von Natur-
verbunden oder ihrer Bestandteile sein beziehungsweise zur 
Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts dienen (Art 22 
Abs. 1). Dabei kann dem Zakaznik eine föderale oder regi-
onale Bedeutung zuerkannt werden (Art. 22 Abs. 1). 

Bei der Planung von Nord Stream 2 wurde mit der Veröf-
fentlichung der Projektdokumentation bekannt, dass ein Teil 
der landseitigen Pipelinetrasse durch das Naturschutzgebiet 
„Kurgalski“ im Leningrader Gebiet verlaufen soll, bei dem 
es sich um einen Zakaznik regionaler Bedeutung handelt. 24

Gemäß dem Gesetz „Über die besonders geschützten 
Naturgebiete“ soll – vergleichbar mit den Vorschriften zu 
Schutzgebieten des BNatSchG – jede Nutzung des Ge-
biets, die seinem Schutzzweck widerspricht oder einzelnen 
Schutzgütern beziehungsweise ihren Bestandteilen Scha-
den zufügt, verboten oder eingeschränkt werden (Art. 24 
Abs. 1). Weitere Festlegungen zu einem konkreten Zakaz-
nik werden durch Verordnung geregelt (Art. 24 Abs. 2). 

Seit 8. April 2010 existiert eine entsprechende Verord-
nung „Über den staatlichen integrierten Naturzakaznik 
„Kurgalski“ von regionaler Bedeutung“. 25 In ihrer Ur-
sprungsfassung wies die Verordnung das Gebiet als „inte-
grierten“ (russ. kompleksnyj) Zakaznik aus. Dies bedeutet, 
dass das entsprechende Gebiet in seiner Gesamtheit einem 
Regime untersteht, welches bis auf wenige Ausnahmen, 
strengen Schutzvorschriften folgt. 

Gemäß Art. 10.1. der Verordnung war die Neuauswei-
sung von Gebieten für Bauvorhaben – darunter auch Lei-

tungen – auf dem Zakaznik verboten, es sei denn, sie diente 
ausschließlich der Versorgung von bereits vorhandenen 
Siedlungspunkten. Auch das Fällen von Bäumen mit Aus-
nahme von Sanitär- und Pflegehieben war im Bereich des 
Zakazniks untersagt. 

Im Juli 2017 wurde die Verordnung jedoch weitreichenden 
Änderungen unterzogen, wodurch das Schutzregime deut-
lich gelockert wurde. 26 Zunächst wurde der Status des „in-
tegrierten“ Zakazniks gestrichen, sodass es sich nach neuer 
Fassung nur um einen (einfachen) Zakaznik handelt. Als 
Ausnahme vom Verbot von Bauvorhaben wurde die Errich-
tung und Instandhaltung von linearen Infrastrukturobjek-
ten – worunter auch Gaspipelines fallen – eingefügt (Art. 4.1 
UAbs.  1). Im Zusammenhang damit wurden Ausnahmen 
von weiteren Verboten im Bereich des Zakazniks ergänzt. 
Dazu zählt nunmehr das Fällen von Bäumen (UAbs. 2), teil-
weise Vernichtung der Tierwelt (wirbellose Lebewesen) bei 
Bodenarbeiten (UAbs.  5), Bohrungen, Bodenvertiefungen 
und andere Tätigkeiten in Küstengewässern (UAbs. 13) oder 
auch Unterbringung und Lagerung von Baumaterial und 
sonstigen Materialen (UAbs. 14) auf dem Gebiet. Im Ergeb-
nis wurde dadurch eine Rechtsgrundlage für die anschlie-
ßende Verlegung der Nord Stream 2-Pipeline im Schutzge-
biet des Kurgalski-Zakaznik geschaffen.

4. Die Umweltverträglichkeitsprüfungen  
im Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2  
in Deutschland und Russland

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist ihrer Natur ge-
mäß ein unselbstständiger Teil eines Genehmigungsver-
fahrens, der die Entscheidungsfindung bei der Zulassung 
eines Vorhabens unterstützen soll. 27 Die dabei zu prüfende 
Vereinbarkeit eines geplanten Vorhabens mit Umwelt- und 
Naturschutzbelangen hat nicht zuletzt auch eine große Be-
deutung für seine Akzeptanz. 28

Für das Projekt Nord Stream 2 war die Prüfung der Um-
weltverträglichkeit in eine Reihe von Verfahren eingebet-
tet. Das folgende Kapitel betrachtet die jeweiligen Verfah-
rensabläufe in Deutschland und Russland und bezieht dabei 
Reaktionen der deutschen und russischen Umweltorgani-
sationen mit ein. 

4.1 Rechtsgrundlagen der Umweltverträglichkeitsprüfung  
in Deutschland

In Deutschland ist die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) in erster Linie im gleichnamigen Gesetz über 
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18) Siehe dazu u. a. § 5 LSGGreifBodV (Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Greifswalder Bodden“ vom 10. 12. 2008, 
GVOBl. M-V S. 509).

19) Föderales Gesetz „Über den Umweltschutz“ vom 10. 1. 2002 N 7.
20) Trunk (2011), in: Düring, Umweltrecht und Umweltpolitik in 

Russland, S. 3 (11 ff.).
21) Föderales Gesetz „Über die Binnengewässer, das Küstenmeer und 

die Anschlusszone der RF“ vom 31. 7. 1998 N 155; Föderales Gesetz 
„Über die Ausschließliche Wirtschaftszone der Russischen Födera-
tion“ vom 17. 12. 1998 N 191; Föderales Gesetz „Über den Konti-
nentalschelf der Russischen Föderation“ vom 30. 11. 1995 N 187.

22) Föderales Gesetz „Über die besonderen Naturgebiete“ vom 
14. 3. 1995 N 33.

23) Föderales Gesetz „Über die Tierwelt“ vom 24. 4. 1995 N 52.
24) FRECOM (2017), Nord Stream  2, Projektdokumentation, 

Bd. 7.2.1., S. 7.
25) Verordnung der Regierung der Leningrader Oblast vom 8. 4. 2010 

N 82.
26) Siehe dazu Verordnung der Regierung der Leningrader Oblast 

vom 25. 7. 2017 N 291.
27) Glasson/Therivel (2019), Introduction to Environmental Impact 

Assessment, 1.3.
28) Rodi (2012), Anspruchsvoller Umweltschutz in der Fach- und 

Raumplanung, S. 90.



die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) von 1990 
geregelt.

Als integrierter Bestandteil war die UVP für das Projekt 
Nord Stream  2 in verschiedene Genehmigungsverfahren 
eingebettet.

Dies war zum einen die Planfeststellung für den Bereich 
des Küstenmeeres gemäß § 43 Abs.  1 Nr. 5 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG), die für Gasversorgungsleitungen mit 
einem Durchmesser von mehr als 300 mm zwingend ist. 
Hierfür war das Bergamt Stralsund die zuständige Behörde 
gemäß § 43 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 2 Nr. 1 Energiewirt-
schaftszuständigkeitslandesverordnung Mecklenburg-Vor-
pommern (EnWZustLVO M-V).

Darüber hinaus bedurfte das Vorhaben der Erteilung ei-
ner Genehmigung in bergbaulicher Hinsicht gemäß § 133 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 136 BBergG i. V. m. § 1 der Verord-
nung über die Bestimmung der zuständigen Behörden für 
die Ausführung des Bundesberggesetzes (BBergGZuVO). 
Diese umfasste die technische Prüfung der geplanten Pipe-
line für den Bereich des Küstenmeeres als auch der AWZ. 
Die Zuständigkeit lag auch hier beim Bergamt Stralsund. 
Im Bereich der AWZ war gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 2 EnWG 
eine weitere Genehmigung erforderlich, die die Ordnung 
der Nutzung und Benutzung der Gewässer über dem Fest-
landsockel und des Luftraumes über diesen Gewässern um-
fasste. Für diese war gemäß der Vorschrift das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie zuständig

Das Verfahren umfasst gemäß § 3 UVPG die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Schutzgüter. 

Für die Gaspipeline Nord Stream 2 ergibt sich die Pflicht 
zur Durchführung einer UVP aus § 6 Anlage 1 Nr. 19.2.2 
UVPG, da es sich um ein Neuvorhaben einer Gasversor-
gungsleitung im Sinne des EnWG handelt mit einer Länge 
von mehr als 40 km und einem Durchmesser von mehr als 
800 mm.

Wichtige Verfahrensschritte sind dabei die Vorlage eines 
UVP-Berichts seitens des Vorhabenträgers, dessen Min-
destangaben in § 16 I UVPG definiert sind. Dazu zählen 
unter anderem die Beschreibung des Vorhabens und der 
geplanten Maßnahmen, der Umwelt und ihrer Bestandteile 
im Einwirkungsbereich des Vorhabens, eine Beschreibung 
der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens sowie vernünftiger Alternativen, die für das 
Vorhaben relevant und vom Vorhabenträger geprüft wor-
den sind einschließlich der Begründung für die getroffene 
Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen Umweltaus-
wirkungen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 19 UVPG. Dieses verpflichtet die Ge-
nehmigungsbehörde dazu, die Öffentlichkeit im weiteren 
Sinne über einzelne Schritte des Genehmigungsverfahrens 
zu unterrichten und das Recht auf Einsichtnahme von be-
stimmten Unterlagen (§ 19 II UVPG) zu gewähren. Die 
betroffene Öffentlichkeit d. h. jede Person, deren Belange 
durch eine Zulassungsentscheidung, einen Plan oder ein 
Programm berührt werden, darunter auch Umweltschutz-
organisationen 29 haben darüber hinaus auch die Möglich-
keit, eigene Stellungnahmen oder Einwendungen zum 
Vorhaben innerhalb einer festgesetzten Frist abzugeben 
(§ 21 UVPG). 

Die abschließende Entscheidung über die Zulassung oder 
Ablehnung des Vorhabens ist gemäß § 27 UVPG von der 
Behörde öffentlich bekanntzumachen und der Öffentlich-
keit zur Einsicht auszulegen.

Für ein zugelassenes Vorhaben ist die Überwachung ge-
mäß § 28 UVPG der abschließende Verfahrensschritt. Da-
bei bezieht sich die Überwachung sowohl auf Einhaltung 
der umweltbezogenen Bestimmungen des Zulassungs-
bescheids (Abs. 1) als auch die Überwachung erheblicher 
nachteiliger Umweltauswirkungen, wenn die Auswirkun-
gen des Vorhabens schwer vorhersehbar oder die Wirksam-

keit von Maßnahmen, mit denen erhebliche Umweltaus-
wirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden sollen, oder die Wirksamkeit von Ersatzmaßnah-
men unsicher sind (Abs.  2). Diese neue Überwachungs-
pflicht, die 2017 in das UVPG eingeführt wurde, kommt 
zwar subsidiär zur Anwendung, soweit bundes- oder lan-
desrechtliche Regelungen ihrerseits keine Überwachungs-
maßnahmen vorsehen. Die Regelung des § 28 UVPG er-
möglicht es allerdings, Lücken zu schließen, die gerade bei 
schwer vorhersehbaren Umweltauswirkungen auftreten 
können. 30

4.2 Rechtsgrundlagen der ökologischen Expertise in Russland

In Russland wird die Umweltverträglichkeit eines geplan-
ten Vorhabens im Rahmen einer ökologischen Expertise 
geprüft, die im gleichnamigen föderalen Gesetz „Über 
die ökologische Expertise“ von 1995 geregelt ist. 31 In den 
Artt. 11 und 12 des Gesetzes sind Vorhaben, die Gegen-
stand einer obligatorischen staatlichen ökologischen Exper-
tise sind, mit Verweisen auf weitere Gesetze aufgezählt. So 
finden sich Rechtsgrundlagen für die Pflicht zur Durch-
führung einer staatlichen ökologischen Expertise überwie-
gend im Städtebaukodex der Russischen Föderation (RF) 
von 2004. 32 Für das Projekt Nord Stream 2 waren neben 
dem Städtebaukodex vor allem die bereits erwähnten föde-
ralen Gesetze „Über die Binnengewässer, das Küstenmeer 
und die Anschlusszone der RF“, „Über die Ausschließliche 
Wirtschaftszone der RF“ und „Über den Kontinentalschelf 
der RF“ relevant. 

Gemäß den Regelungen in den jeweiligen Gesetzen er-
fordert bereits die Projektdokumentation eines geplanten 
wirtschaftlichen Vorhabens einen positiven Bescheid sei-
tens der staatlichen ökologischen Expertise als Grundlage 
für die Erteilung weiterer Genehmigungen.

Daraufhin musste das Projekt Nord Stream 2 in Russland 
ein zweistufiges Genehmigungsverfahren durchlaufen, in 
dem jeweils über den Bau und Betrieb der Gaspipeline 
entschieden wurde. Für die Genehmigung des landseiti-
gen Baus der Pipeline war das Ministerium für Bauwesen, 
Wohnungs- und Kommunalwirtschaft zuständig. 33 Die 
Zuständigkeit für die seeseitige Verlegung der Rohre lag 
bei der Staatlichen Umweltaufsichtsbehörde (Rosprirodnad-
zor) gemäß der Verordnung Nr. 400 von 2004. 34 Für die 
anschließende Prüfung der Pipeline auf technische Stan-
dards seitens der Staatlichen Hauptexpertise (Glavgoseksper-
tiza) war ein vorangegangenes positives Ergebnis der öko-
logischen Expertise Voraussetzung. 

Als Vorhabenträger musste die Nord Stream  2 AG für 
die ökologische Expertise zunächst eine Projektdokumen-
tation einschließlich der Bewertung von Umweltauswir-
kungen (im Russischen OVOS) 35 vorlegen. Die Bewertung 
von Umweltauswirkungen ist unbedingter Bestandteil der 
staatlichen ökologischen Expertise. Ihre Durchführung ist 
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29) UVP-Portal, Öffentlichkeit, abrufbar unter: https://www.uvp- 
portal.de/de/node/ 310 (zuletzt aufgerufen am 20. 10. 2021). 

30) Näheres dazu siehe bei Albrecht/Wende/Grahn (2021), UVP-re-
port 35 (1), 3–17.

31) Föderales Gesetz „Über die ökologische Expertise“ vom 
23. 11. 1995 N 174.

32) Städtebaukodex der Russischen Föderation vom 29. 12. 2004 N 
190.

33) Vgl. Verordnung der Regierung der RF vom 18. 11. 2013 N 1038 
„Über das für Bauwesen, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft 
der Russischen Föderation“, Punkt 5.4.2. 

34) Verordnung der Regierung der RF vom 30. 7. 2004 N 400 „Über 
die Verabschiedung der Vorschrift zur Staatlichen Aufsichtsbe-
hörde im Bereich der Naturnutzung […]“.

35) OVOS – Otsenka vozdejstvija na okruzhajushhuju sredu, geregelt in 
Kapitel VI des föderalen Gesetzes vom 10. 1. 2002 N 7 „Über den 
Umweltschutz“).

https://www.uvp-portal.de/de/node/310
https://www.uvp-portal.de/de/node/310


in der Verordnung „Über die Bewertung von Auswirkun-
gen einer geplanten wirtschaftlichen Tätigkeit oder sonsti-
gen Tätigkeit auf die Umwelt der Russischen Föderation“ 
geregelt. 36 Die OVOS verläuft in 3 Etappen – Vorberei-
tung, Durchführung und Finalisierung der Projektmate-
rialien. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
OVOS ist gemäß der Verordnung auf allen Etappen zwin-
gend durchzuführen (P. 4.1.). Die Ergebnisse des OVOS-
Verfahrens dienen gemäß P. 2.8. auch als Grundlage für 
die Erarbeitung eines Monitoringkonzepts seitens des 
Vorhabenträgers. 

Für das Verhältnis von OVOS und ökologischer Exper-
tise zueinander ist anzumerken, dass sie grundsätzlich das 
gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Vermeidung von ne-
gativen Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche 
Gesundheit von geplanten wirtschaftlichen Tätigkeiten. 
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Verfah-
ren ist, dass die OVOS darauf abzielt, mögliche negative 
Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und, wenn 
notwendig, Alternativen zu prüfen. Bei der ökologischen 
Expertise geht es vielmehr darum, die Vereinbarkeit eines 
geplanten Vorhabens mit geltenden rechtlichen und tech-
nischen Vorschriften festzustellen. 37 

Nach russischem Recht kann neben der zwingenden 
staatlichen ökologischen Expertise auch eine öffentliche 
(d. h. gesellschaftliche) ökologische Expertise initiiert wer-
den (Kapitel  IV des Gesetzes „Über die ökologische Ex-
pertise“). Diese ist vor allem für Umweltorganisationen ein 
wichtiges Instrument zur Stärkung der Rolle ökologischer 
Aspekte im Rahmen der Prüfung eines Vorhabens, schei-
tert in der Praxis jedoch oft an der Voraussetzung, dass die 
Kosten für deren Durchführung von den initiierenden Or-
ganisationen zu tragen sind (Art. 29).

Im Falle des Projekts Nord Stream 2 konnten dennoch 
zwei öffentliche ökologische Expertisen durchgeführt wer-
den, deren Ergebnisse für die weitere Untersuchung noch 
von größerer Relevanz sein werden. 

4.3 Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfungen  
in Deutschland 
4.3.1 Verfahrensablauf 

In Deutschland verlief das UVP-Verfahren insgesamt nach 
drei Verfahrenssträngen. Diese umfassten das energierecht-
liche und bergbauliche Genehmigungsverfahren des Berg-
amts Stralsund sowie das Genehmigungsverfahren des BSH 
für Bau und Betrieb der Pipeline in der AWZ einschließlich 
des Espoo-Verfahrens für den grenzüberschreitenden Rah-
men, das ebenfalls vom BSH koordiniert wurde. 38 

Einzelne Verfahrensschritte standen dabei oft in engem 
sachlichen und räumlichen Zusammenhang, sodass auch 
aus Gründen der Verfahrensökonomie einzelne Verfahrens-
stränge nach Möglichkeit miteinander gekoppelt wurden. 39 

In März 2013 wurde das Genehmigungsverfahren einge-
leitet, indem die damalige Nord Stream AG die Antragsun-
terlagen – Projektbeschreibung einschließlich Umweltver-
träglichkeitsstudie und Scoping-Unterlage – bei den beiden 
zuständigen Behörden einreichte. 

Diese Unterlagen wurden den beiden Behörden an die 
betroffenen Träger öffentlicher Belange gemäß § 17 UVPG 
weitergeleitet sowie am 16. April für vier Wochen im BSH 
in Hamburg, im Bergamt in Stralsund und im Amt Lubmin 
öffentlich ausgelegt. 40

Am 26. März 2013 wurden bei einem nationalen Sco-
pingtermin in Stralsund die bisher eingegangenen Stellung-
nahmen diskutiert und der Inhalt der UVP abgestimmt – 
einschließlich ihrer grenzüberschreitenden Dimension. 

Zwischenzeitlich änderte sich der Vorhabenträger, der 
mittlerweile als Nord Stream 2 AG auftrat, sodass die An-
tragsunterlagen von der Nord Stream 2 AG entsprechend 
geändert und neu eingereicht werden mussten. Diese la-
gen den deutschen Behörden in April 2017 vollständig vor. 

Gemäß § 22 UVPG wurde daraufhin eine erneute Betei-
ligungsrunde im Hinblick auf die Änderungen eingeleitet. 

Zu den Beteiligten zählten unter anderem Behörden 
wie das Bundesamt für Naturschutz und Umweltbundes-
amt, aber auch Umwelt- und Naturschutzorganisationen 
BUND, NABU und WWF sowie wissenschaftliche Ein-
richtungen.

Nach Verarbeitung der eingegangenen Stellungnah-
men fand vom 17. bis 21. Juli 2017 eine Erörterung gemäß 
§§ 17, 18 UVPG statt. Als mündliche und nichtöffentli-
che Verhandlung dient diese grundsätzlich dazu, die zu-
vor schriftlich vorgebrachten Einwendungen mit dem Vor-
habenträger vor der abschließenden Entscheidungsfindung 
ausführlicher zu diskutieren und zu dokumentieren. 

Nach Abschluss aller Verfahrensschritte wurden die Ge-
nehmigungen für den Bau und Betrieb der Pipeline von 
deutscher Seite jeweils am 30. Oktober 2018 (Planfeststel-
lungsbeschluss, Bergamt Stralsund) 41, 16. März 2018 (berg-
bauliche Genehmigung, Bergamt Stralsund) 42, und am 
27. März/geändert am 4. Mai 2018 (Bau und Betrieb der 
Pipeline in der AWZ, BSH) 43 erteilt.

Für alle Anträge hat die Nord Stream 2 AG eine sofortige 
Vollziehbarkeit gemäß § 43 e Abs. 1 S. 1 EnWG und § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO beantragt, die von beiden Behörden 
genehmigt wurde.

4.3.2 Materiell-rechtliche Begründung

Bei der materiell-rechtlichen Prüfung des Antrags im Hin-
blick auf den Umweltschutz wurden vor allem die Be-
lange des Meeresumweltschutzes sowie einzelne Schutz-
güter (u. a. Meeressäuger, Rastvögel, Luft, Klima) geprüft. 
Als Grundlage für die UVP haben die Behörden vor allem 
die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), den Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP) – beides von der Nord 
Stream 2 AG vorgelegt – Fachgutachten, Stellungnahmen 
sowie eigene Ermittlungen herangezogen. 44 

Besonders im Rahmen des Planfeststellungsbeschlus-
ses des Bergamts Stralsund nach § 43 S. 1 Nr. 5 EnWG ist 
eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung auf ins-
gesamt 514 Seiten dokumentiert. Die Prüfung der mögli-
chen Umweltauswirkungen ist für jedes Schutzgut in bau-
bedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren unterteilt, die 
jeweils land- und seeseitig geprüft wurden. Des Weiteren 
wurden allgemeine und standortbezogene Vorprüfungen 
des Einzelfalls vorgenommen (u. a. für Integration einer 
Zusatzfiltration in der Kläranlage), eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt, grenzüberschreitende Umwelt-
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36) Verordnung des Staatlichen Komitees für Umweltschutz der RF 
vom 16. 5. 2000 N 372, Punkt 3.3.3.

37) Siehe bei Demichev/Gracheva (2017), Umweltrecht, S.  132 f. [in 
russ. Sprache].

38) Ausführlich zur Durchführung des Espoo-Verfahrens bei der 
ersten Nord Stream-Pipeline siehe bei Abromeit, ZUR 2007, 
354–358. 

39) Zum Ablauf des Verfahrens siehe auch: Nord Stream  2, Ge-
nehmigungsverfahren in Deutschland, abrufbar unter: https://
www.nord- stream2.com/de/pdf/document/ 184/ (zuletzt aufge-
rufen am 20. 10. 2021).

40) Genaueres zum Beteiligungsverfahren in Deutschland siehe 
Nord Stream 2, Stakeholder-Beteiligungsplan für das Vorhaben 
Nord Stream  2 in Deutschland, abrufbar unter: https://www.
nord- stream2.com/de/pdf/document/ 241/ (zuletzt aufgerufen 
am 20. 10. 2021).

41) Bergamt Stralsund, Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, 
Az. 663/NordStream2/04.

42) Bergamt Stralsund, Genehmigung gemäß § 133 Abs.  1 Satz  1 
Nr. 1 BBergG vom 16. 3. 2018, Az. 663/NordStream2/§ 133.

43) BSH, Genehmigungsbescheid Nord Stream Pipeline  2 vom 
27. 3. 2018, geändert am 4. 5. 2018.

44) Siehe dazu u. a. Bergamt Stralsund, Planfeststellungsbeschluss 
vom 30. 1. 2018, S.  118; BSH, Genehmigungsbescheid Nord 
Stream Pipeline 2 vom 27. 3. 2018/4. 5. 2018, S. 27.

https://www.nord-stream2.com/de/pdf/document/184/
https://www.nord-stream2.com/de/pdf/document/184/
https://www.nord-stream2.com/de/pdf/document/241/
https://www.nord-stream2.com/de/pdf/document/241/


auswirkungen dargestellt und eine Abwägung verschiede-
ner Belange vorgenommen.

Dabei kommt die Prüfung vorwiegend zum Ergebnis, 
dass negative Wirkfaktoren entweder nur temporär (für 
den Bauzeitraum) oder nicht erheblich sind z. B. weil zu-
lässige Schadstoffgrenzen nicht überschritten werden. Zu 
erwähnen seien in diesem Zusammenhang die Ergebnisse 
der Prüfung im Hinblick auf die Belange des Schweins-
wals – einer gefährdeten Art im Ökosystem der Ostsee, 
die im besonderen öffentlichen Interesse steht. 45 Hier beruft 
sich die Behörde vor allem auf die Daten des Schweinswal-
monitorings, das im Zusammenhang mit der ersten Nord 
Stream-Pipeline kontinuierlich durchgeführt wird. 46 Auf 
die Auswertung der Monitoringdaten bezüglich der Prä-
senz und Fortbewegung des Schweinswals im betroffenen 
Gebiet folgt der Schluss, dass für diesen keine Störungs-, 
Verletzungs- oder Tötungsgefahr aufgrund des Projekts 
bestehe. Insgesamt stellt das Bergamt Stralsund bezüglich 
der Naturschutzbelange fest, dass die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung (§§ 15, 16 BNatSchG), die Schutz-
regime des nationalen Biotop- und Gebietsschutzes (z. B. 
§§ 14, 20 NatSchAG M-V), des Natura 2000-Habitatschut-
zes (§ 34 BNatSchG) sowie des speziellen Artenschutzes 
(§§ 44 ff. BNatSchG) beachtet wurden. In der Gesamtab-
wägung seien Beeinträchtigungen des Naturschutzes durch 
die Vorteile der Sicherung der Energieversorgung Deutsch-
lands und Europas gerechtfertigt.

Ein zentraler Aspekt der Begründetheit des Projekts Nord 
Stream 2 aus deutscher Sicht ist auch das Schutzgut Klima. 
Neben dem Hauptargument der Versorgungssicherheit be-
ruft sich die Behörde auch auf Gutachten, die nachweisen, 
dass Erdgas, welches über den Nord Stream-Korridor nach 
Europa transportiert wird, den vergleichsweise geringsten 
CO2-Fußabdruck aufweise. 47 So sei dieser bis zu 4,5-mal 
kleiner als der von LNG-Gas, welches mithilfe von Fra-
cking gewonnen wird, und unter anderem aus den USA ge-
liefert werden könne. 48 Nichtsdestotrotz wird bei der wei-
teren Prüfung der Wirkung der Gaspipeline Nord Stream 2 
auf das Schutzgut Klima eingeräumt, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden können. 49 

Nach Auswertung aller vorliegender Daten sei die tech-
nische Sicherheit für den Bau und Betrieb der Pipeline je-
denfalls auf alle geltenden Standards im Sinne von § 49 
Abs.  1 und  4 EnWG gegeben. 50 Konkret auf den Erd-
gastransport bezogen heißt es, die Pipeline sei entspre-
chend beschichtet (innen) und ummantelt (außen). Die 
Erdgasfernleitung werde vor deren Inbetriebnahme mit-
tels einer Systemdruckprüfung mit Wasser oder mittels 
Druckluft und einer internen Inspektion durch sogenannte 
Molchzüge unterzogen. 51 Gefahren von auftretenden Le-
ckagen, die für mehrere Prüfungspunkte der UVP rele-
vant sind 52, werden durchgehend als kurzfristig, lokal und 
gering eingeschätzt.

Zur Begründung verbleibender Restrisiken stützt sich 
die planfeststellende Behörde auf die ständige Rechtspre-
chung des BGH und  BVerfG, die feststellt, dass Restrisi-
ken nicht abwägungsrelevant seien. 53 Im Hinblick auf § 49 
Abs. 1 S. 1 EnWG stelle sich somit nicht die Frage, ob Stör-
fälle mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kön-
nen, sondern mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit 
nicht eintreten werden. 54

Bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit des Pipeline-
abschnitts in der AWZ schließt sich das BSH dem Bergamt 
Stralsund in seiner Bewertung an. Bei keinem der geprüf-
ten Schutzgüter sei eine erhebliche negative Auswirkung 
durch das Projekt zu erwarten. 55 Allenfalls könnten diese 
durch entsprechende Schutzverordnungen ganz vermie-
den oder derart gemindert werden, dass sie als hinnehmbar 
angesehen werden können. 56 Auch seien negative Auswir-
kungen auf das Klima weder national noch grenzüber-
schreitend zu erwarten. 57

Vorgaben zur Überwachung verschiedener Auswirkun-
gen sind weitestgehend in den Nebenbestimmungen zur 
Genehmigung festgelegt. Dazu zählen unter anderem bau-
begleitende Untersuchungen, Fachgutachten sowie Ab-
schlussberichte, die dem BSH vorzulegen sind. 58 Im Hin-
blick auf Belange des Naturschutzes sieht eine der zentralen 
Nebenbestimmungen vor, dass Bauarbeiten für den Tras-
senabschnitt in der deutschen AWZ auf den Zeitraum von 
Mai bis September beschränkt sein sollen, um den Schutz 
von Rastvögeln zu gewährleisten. 59 

Bauarbeiten außerhalb diesen Zeitraums bedurften dem-
entsprechend einer vorherigen Genehmigung des BSH. In 
der Praxis wurde dieser Umstand tatsächlich relevant, da 
sich die Bauarbeiten an der Pipeline vor allem aufgrund von 
Folgen der U. S.-amerikanischen Sanktionen mehrfach ver-
zögerten. Auf jeweilige Anträge der Nord Stream 2 AG er-
ließ das BSH zwei Änderungsgenehmigungen, von denen 
die aktuellste am 14. Januar 2021 erging. 60 In dieser wur-
den die Nebenbestimmungen ergänzt und teilweise neu-
gefasst, sodass ein Weiterbau von Anfang Januar bis Mitte 
Mai vorerst ermöglicht wurde. Begründet wurde die Än-
derung damit, dass das Rastvogelvorkommen im relevan-
ten Bereich erheblich geringer sei als in dem Abschnitt, in 
dem die Bauarbeiten bereits 2018 abgeschlossen wurden. 61 
Allerdings stieß die Änderungsgenehmigung auf heftigen 
Widerstand von Umweltverbänden und zog eine Reihe 
von Streitigkeiten nach sich. 

4.3.3 Reaktionen von Umwelt-  
und Naturschutzorganisationen

Bereits im Laufe des Genehmigungsverfahrens äußerten ei-
nige Umwelt- und Naturschutzbehörden sowie -verbände 
deutliche Kritik am Projekt Nord Stream 2. Wie im vor-
hergehenden Abschnitt gezeigt, hatten diese teilweise Ein-
fluss auf Bestimmungen der Genehmigungen (u. a. Bau-
stopp von September bis Mai), wurden stellenweise aber 
auch zurückgewiesen (u. a. im Hinblick auf die Klima-
schädlichkeit des Projekts).

Nachdem die Planfeststellung durch das Bergamt Stral-
sund am 30. Januar 2018 erfolgte und die Nord Stream 2 
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45) Unter anderem ist seit 29. 3. 1994 ein internationales Abkommen 
in Kraft, das die Erhaltung des Schweinswals in der Nord- und 
Ostsee, dem Nordostatlantik und der Irischen See zum Gegen-
stand hat und zu dessen Unterzeichnern auch Deutschland zählt, 
vgl. ASCOBANS (1994), abrufbar unter: https://www.asco-
bans.org/en/documents/agreement- text (zuletzt aufgerufen am 
9. 11. 2021).

46) Bergamt Stralsund, Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018. 
S. 409.

47) Bergamt Stralsund, Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, 
S. 100.

48) Fn 47.
49) Bergamt Stralsund, Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, 

S. 249/251.
50) Fn 49.
51) Fn 49.
52) Unter anderem im Rahmen der Prüfung des Schutzguts „Mensch“ 

mit Bezug auf mögliche Geräusche und Luftschadstoffe (Methan), 
Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, S. 127. 

53) Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, S. 540 f. mit Verweis 
auf  BVerwG, Urt. v. 26. 6. 2014 – 4 C 3/13, Rdnr. 24;  BVerfG, 
Beschl. v. 8.8 1978 – 2 BvL 8/77;  BVerfGE 49, 89, 137 f., 143.

54) Planfeststellungsbeschluss vom 30. 1. 2018, S. 540.
55) BSH, Genehmigungsbescheid Nord Stream Pipeline  2 vom 

27. 3. 2018/4. 5. 2018, S. 89.
56) Fn 55, S. 81.
57) Fn. 55, S. 52, 81.
58) Fn. 55, S. 12.
59) Fn 55, S. 6, 88.
60) BSH, Änderungsgenehmigung vom 20. 12. 2019, Az 522/Nord 

Stream 2/O sowie 2. Änderungsgenehmigung vom 14. 1. 2021, 
Az 522/Nord Stream 2/ O.

61) BSH, 2. Änderungsgenehmigung vom 14. 1. 2021, S. 9 ff.

https://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text
https://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text


AG auf Grundlage der sofortigen Vollziehung kurz darauf 
mit dem Bau in deutschen Küstengewässern begann, folgte 
eine Reihe von Klagen seitens deutscher Umweltverbände. 
In März 2018 erhob der NABU mit fachlicher und finan-
zieller Unterstützung durch den WWF Deutschland Klage 
beim OVG Mecklenburg-Vorpommern. 62 Mit dieser be-
gehrten die Antragsteller eine aufschiebende Wirkung der 
Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss gemäß §§ 80 a 
Abs.  3, 80 Abs.  5 VwGO. Als Begründung machten sie 
die Gefährdung von Umweltbelangen, vor allem des Ge-
biets-, Gewässer- und Artenschutzes, geltend. 63 Aufgrund 
von irreversiblen Folgen für die beeinträchtigten Schutz-
güter sei ein vorläufiger Rechtsschutz geboten. 64 Diesen 
lehnte das OVG zunächst im Rahmen des Eilverfahrens ab, 
da es keine irreversible Beeinträchtigung feststellen konnte 
und sich die Beantwortung der umfangreichen Fragen im 
Hauptverfahren vorbehielt. 65 

Die Antragsteller erhoben daraufhin Verfassungsbe-
schwerde zum Bundesverfassungsgericht, da das OVG den 
Antrag aus ihrer Sicht nicht gründlich geprüft habe. Mit 
Beschluss vom 12.  Juli 2018 lehnte auch das  BVerfG die 
Annahme zur Entscheidung der Beschwerde einstimmig 
ab. 66 In seiner knappen Begründung führte das  BVerfG im 
Wesentlichen an, es sei nicht von der Hand zu weisen, dass 
die Prüfung der Sach- und Rechtslage in der für den Eil-
rechtsschutz angemessenen Zeit nicht möglich sei. 67 Darü-
ber hinaus sei es nicht ersichtlich, dass das OVG Meck-
lenburg-Vorpommern die von den Beschwerdeführern 
geltend gemachten Umweltbelange in verfassungswidriger 
Weise verkannt habe. 68

Im Juli 2020 erhob anschließend die Deutsche Umwelt-
hilfe (DUH) Klage vor dem OVG Mecklenburg-Vorpom-
mern, nachdem ein Antrag auf Überprüfung der Geneh-
migung von Nord Stream  2 zuvor gescheitert war. Im 
Wesentlichen sollte mit der Klage das Bergamt Stralsund 
dazu verpflichtet werden, seinen Planfeststellungsbeschluss 
vom 31. Januar 2018 dahingehend zu ergänzen, dass wei-
tere Gefahrerforschungsmaßnahmen für das Projekt Nord 
Stream 2 angeordnet werden. 69 Konkret ging es dabei um 
die Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse zu Methan-Le-
ckagen, die die DUH auf eine Studie zu Methanemissi-
onen von U. S.-amerikanischer Gas- und Ölinfrastruktur 
stützte. 70 Dabei brachte die DUH vor, dass bei der ur-
sprünglichen Genehmigung von Nord Stream 2 durch das 
Bergamt Stralsund die Gefahr von Methan-Leckagen nicht 
ausreichend berücksichtigt worden sei. Auch wenn diese 
für den seeseitigen Teil der Gaspipeline im deutschen Küs-
tenmeer geprüft worden sei, enthielte die Prüfung nicht 
die Bilanz der Methanaustritte der gesamten Nord Stream 
2-Förderanlage. Würde man diese berücksichtigen sowie 
die neue, in der Publikation beschriebene Methodik her-
anziehen, würde sich für das Projekt Nord Stream 2 eine 
enorme Klimaschädlichkeit ergeben. Bis zum Abschluss 
der Prüfung sollte der Weiterbau der Pipeline gemäß dem 
Klagebegehren ausgesetzt werden, indem der entspre-
chende Bescheid aufgehoben werden sollte. 71 Bereits im 
frühen Prozessstadium lehnten nach Angaben der DUH 
sowohl das Bergamt Stralsund als auch die Nord Stream 2 
AG eine dahingehende Untersuchung der Methanemissio-
nen ab, unter anderem mit Berufung auf eine Studie, die 
von der Nord Stream 2 AG in Auftrag gegeben wurde. 72 
Die DUH legte des Weiteren eine Reihe von Widersprü-
chen beim BSH gegen die beiden Änderungsgenehmigun-
gen ein. 73 Aufgrund der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs gemäß § 80 Abs. 1 VwGO konnte dadurch die 
letzte Änderungsgenehmigung erst Ende Mai 2021 in Kraft 
treten. In April 2021 erhob die DUH darüber hinaus Klage 
gegen das BSH vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. 74 
Unter Berufung auf den kürzlich ergangenen Beschluss des 
 BVerfG zum Klimaschutzgesetz 75 beantragte die DUH zu-
dem den Widerruf der Genehmigung von Nord Stream 2 
von 2018 gemäß § 49 VwVfG. 76

Im Ergebnis blieben sowohl die Klagen der Umweltver-
bände vor dem OVG M-V als die Anträge beim BSH erfolg-
los. Zuletzt wies das OVG M-V am 16. 11. 2021 die Klage 
der DUH hinsichtlich der Ergänzung des Planfeststellungs-
beschlusses vom 31. Januar 2018 als teilweise unzulässig und 
unbegründet zurück. 77 Zur Begründung führte das Gericht 
unter anderem an, dass die Pipeline sowohl im Hinblick 
auf die Gasdichtigkeit und mögliche Methanaustritte ab-
schließend geprüft worden sei – einschließlich des russi-
schen Teilabschnitts. 78 Die DUH behielt es sich allerdings 
vor, weiter gegen Nord Stream 2 juristisch vorgehen. 79

4.4 Durchführung der ökologischen Expertise in Russland 
4.4.1 Verfahrensablauf 

In Russland wurde das Verfahren der ökologischen Exper-
tise für das Projekt Nord Stream 2 mit der Bewertung von 
Umweltauswirkungen (OVOS) eingeleitet. 

Gemäß der entsprechenden Verordnung über die OVOS, 
die eine Öffentlichkeitsbeteiligung für alle Etappen vor-
sieht, veröffentlichte die Nord Stream 2 AG am 12. Ap-
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62) OVG Mecklenburg-Vorpommern, Az. 5 K 212/18 OVG; NABU, 
NABU klagt gegen Bau von Nord Stream 2, abrufbar unter: ht-
tps://www.nabu.de/natur- und- landschaft/meere/lebensraum- 
meer/gefahren/ 23740.html (zuletzt aufgerufen am 9. 11. 2021).

63) OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 31. 5. 2018 – 
5 KM 213/18 OVG, Rdnr. 15.

64) Fn. 64, Rdnr. 19.
65) Fn. 64, Rdnr. 15.
66)  BVerfG, Beschluss vom 12. 7. 2018 – 1 BvR 1401/18.
67) Fn. 66, Rdnr. 7.
68) Fn. 66, Rdnr. 8.
69) Klage der Deutschen Umwelthilfe e. V. (DUH) vom 27. 7. 2020, 

OVG Mecklenburg-Vorpommern, Az. VR/23/2020/cz.
70) Alvarez et  al. (2018)., Assessment of methane emissions from 

the U. S. oil and gas supply chain, Science. Reports, S. 1–53, ab-
rufbar unter: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm? 
pub_id= 924889 (zuletzt aufgerufen am 24. 11. 2021).

71) Siehe Klage der DUH, P. 1, S. 2.
72) DUH, Pressemitteilung vom 28. 1. 2021, abrufbar unter: https://

www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/deut-
sche- umwelthilfe- untermauert- klage- gegen- nord- stream- 2- 
mit- neuen- erkenntnissen- zu- klimaschutz- un/ (zuletzt aufgeru-
fen am 24. 11. 2021).

73) DUH, Pressemitteilung vom 19. 2. 2021 mit weiteren Nachweisen, 
abrufbar unter: https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/
pressemitteilung/deutsche- umwelthilfe- geht- weiter- gegen- bau- 
von- nord- stream- 2- vor- und- fordert- moratorium- fuer- klimasch/.

74) Klage der DUH vom 12. 4. 2021, VR/09/2021/cz, abrufbar unter: 
https://www.duh.de/f ileadmin/user_upload/download/Pres-
semitteilungen/Energie/Nord_Stream_ 2/ 210413_DUH_Kla-
geschrift_NS2_geschw% C3% A4rzt.pdf (zuletzt aufgerufen am 
20. 10. 2021).

75)  BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 
2656/18 –, Rdnr. 1-270.

76) DUH, Antrag auf Widerruf der Genehmigung von Nord Stream 2 
nach § 49 VwVfG vom 2. 6. 2021, abrufbar unter: https://www.
duh.de/fileadmin/user_upload/download/Pressemitteilungen/
Energie/Nord_Stream_ 2/ 210602_DUH_Antrag_BSH_% C3% 
9Cberpr% C3% BCfung_NS2_web.pdf (zuletzt aufgerufen am 
20. 10. 2021).

77) Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern: Presse-
mitteilung Nr. 17/2021 „Nordstream 2“ (Az.: 5 K 588/20 OVG), 
zuletzt aufgerufen am 20. 12. 2021, abrufbar unter: https://www.
mv- justiz.de/gerichte- und- staatsanwaltschaften/fachgerichte/
verwaltungsgerichte/oberverwaltungsgericht/Aktuelles/? id= 
175696& processor= processor.sa.pressemitteilung (Volltext des 
Urteils steht noch aus).

78) Fn. 77.
79) WELT, Oberverwaltungsgericht weist Deutsche-Umwelthilfe-

Klage gegen Nord Stream 2 ab, abrufbar unter: https://www.
welt.de/wirtschaft/article235099944/Nord- Stream- 2- Oberver-
waltungsgericht- weist- Deutsche- Umwelthilfe- Klage- ab.html 
(zuletzt aufgerufen am 20. 12. 2021).
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ril 2017 den Entwurf eines Projektplans einschließlich der 
vorläufigen Bewertung von Umweltauswirkungen. 80 Die 
Unterlagen wurden in vier Siedlungspunkten für 60 Tage 
ausgelegt. 81 Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung in die-
ser Phase war es vor allem, den Untersuchungsrahmen für 
die weitere OVOS-Studie festzulegen. Nach Angaben der 
Nord Stream 2 AG erfolgte die Abstimmung auch mit den 
zuständigen Behörden auf allen drei Ebenen – der födera-
len, regionalen und kommunalen Ebene.

Darüber hinaus wurden gezielt Besprechungen mit Ver-
tretern von Umwelt-NGOs durchgeführt, wie unter an-
derem der „Runde Tisch zur Auswahl des Trassenverlaufs 
und Erhaltung der Biodiversität“ am 18. Mai 2017 in St. 
Petersburg. 82 

Nach Abschluss der ersten Beteiligungsrunde wurde der 
Untersuchungsrahmen und die weitere Projektdokumen-
tation einschließlich der Alternativenprüfung noch ein-
mal überarbeitet. Von Beginn an war dabei der favorisierte 
Trassenverlauf der Pipeline durch den Kurgalski-Zakaznik 
mit einer Länge von 3,7 km besonders umstritten.

Vor dem Start der zweiten Beteiligungsrunde veröffent-
lichte die Nord Stream  2 AG ein von ihr beauftragtes 
Gutachten, das den Verlauf der Trasse durch den Zakaz-
nik im Ergebnis als umweltverträglich bewertete. 83 Der 
darauf basierende überarbeitete Entwurf des OVOS-Be-
richts wurde im August 2017 erneut für 60 Tage ausgelegt 
und die Durchführung von Abstimmungen mit verschie-
denen Zielgruppen angekündigt. 84 Bis November wur-
den größere öffentliche Konsultation durchgeführt und 
Stellungnahmen entgegengenommen. Diese waren ge-
mäß Art. 4.5. der Verordnung für die Finalisierung des 
Projektplans, der Bestandteil der Unterlagen für die an-
schließende staatliche ökologische Expertise ist, zu be-
rücksichtigen.

Am 23. November 2017 reichte die Nord Stream 2 AG 
einen Antrag auf staatliche ökologische Expertise bei der 
Umweltaufsichtsbehörde (Rozprirodnadzor) ein mit dem ge-
wählten Trassenverlauf im Kurgalski-Zakaznik. 

Zuvor wurden jedoch weitere Umweltverträglichkeits-
prüfungen für das Projekt initiiert, die im Rahmen ei-
ner öffentlichen (gesellschaftlichen) ökologische Expertise 
stattfanden. Nahezu zeitgleich wurden hier zwei Nichtre-
gierungsorganisationen tätig: die St. Petersburger NGO 
„EKOM“ 85 sowie die Abteilung des Moskauer Forschungs-
instituts für Umweltprobleme (NIIPE) „Unabhängiges 
Zentrum ökologischer Expertisen“. 86

Die jeweiligen Kommissionen der Expertisen bestan-
den aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen 
Geografie, Biologie, Chemie, Ökologie Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften. Ihren Abschlussbericht reichte die 
Kommission des „EKOM“ am 15. Januar 2018 bei der Um-
weltaufsichtsbehörde ein. 87 Der Bericht der NGO „NIIPE“ 
folgte am 17. Januar 2018. 88

Kurz darauf, am 25.  Januar 2018, erging eine positive 
Entscheidung der Staatlichen ökologischen Expertise für 
das Projekt Nord Stream  2, die die Umweltverträglich-
keit der Gaspipeline feststellte. Im Anschluss daran konnte 
die Staatliche Hauptexpertise (Glavgozekspertiza) über das 
Projektvorhaben entscheiden und gab am 15. Mai 2018 ih-
ren ebenfalls positiven Beschluss bekannt. 89

Auf dieser Grundlage beantragte die Nord Stream 2-AG 
daraufhin die  2 erforderlichen Baugenehmigungen. Für 
den landseitigen Teil der Pipeline wurde diese am 7. Juni 
2018 vom Ministerium für Bauwesen, Wohnungs- und 
Kommunalwirtschaft erteilt. Am 14.  August 2018 folgte 
die Erteilung der Genehmigung durch die Umweltauf-
sichtsbehörde für den seeseitigen Teil der Pipeline.

Ende des Jahres 2018 bis Anfang 2019 unternahm die 
Nord Stream  2 AG eine Reihe von Änderungen in der 
Projektplanung, die vor allem einer besseren logistischen 
Anpassung an die hydrologischen Gegebenheiten in der 
Narva-Bucht dienen sollten. Auch ein verstärkter Einsatz 

von umweltverträglicher Technik spielte bei der Planände-
rung nach Angaben der Nord Stream 2-AG eine tragende 
Rolle. 90

Die aktualisierte Projektplanung erforderte gemäß 
Art. 11 Abs. 8 S. 4 des Gesetzes „Über die ökologische Ex-
pertise“ eine erneute Durchführung der staatlichen ökolo-
gischen Expertise, die auch eine Wiederholung des OVOS-
Verfahren einschließt. Dieses wurde in März 2019 von der 
Nord Stream 2 AG initiiert. 91

Nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung reichte 
die Nord Stream 2 AG ihren Antrag einschließlich der ak-
tualisierten Projektunterlagen zur staatlichen ökologischen 
Expertise ein. Deren erneut positive Entscheidung erging 
am 22. November 2019. Auf dieser Grundlage erhielt die 
Nord Stream 2 AG die darauffolgende positive Entschei-
dung über das Projektvorhaben seitens der Staatlichen 
Hauptexpertise in Januar 2020 sowie die beiden erforderli-
chen Baugenehmigungen des Ministeriums für Bauwesen, 
Wohnungs- und Kommunalwirtschaft und der Staatlichen 
Umweltaufsicht. 92

Derzeit steht in Russland noch die Genehmigung für den 
Betrieb der Pipeline aus, die von der Staatlichen Techni-
schen Aufsichtsbehörde (Roztechnadzor) erteilt wird. Bevor 
diese jedoch erteilt werden kann, bedarf es jedoch der Zert-
fizierungsmaßnahmen, die aufgrund der politischen Um-
stände nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. 
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4.4.2 Materiell-rechtliche Begründung

Eine positive Bescheinigung der staatlichen ökologischen 
Expertise für das Projekt Nord Stream  2 erging sowohl 
für die ursprüngliche als auch die geänderte Fassung des 
Projektvorhabens. Die zuständige Staatliche Umweltauf-
sichtsbehörde begründete diese insbesondere mit den im 
Projektplan vorgesehenen Minderungsmaßnahmen für ne-
gative Umwelteinflüsse sowie Erhaltungsmaßnahmen für 
Ökosysteme, die derzeit einer hohen anthropogenen Belas-
tung ausgesetzt sind. 93 

Für eine genauere Betrachtung der materiell-rechtlichen 
Begründung kommt jedoch einschränkend hinzu, dass der 
Beschluss der Staatlichen Umweltaufsichtsbehörde nicht 
öffentlich zugängig ist. Rechtsgrundlage dafür ist der Erlass 
der Umweltaufsichtsbehörde von 2014 über vertrauliche 
Informationen, der sich gemäß Nr. 6.1. auch auf den Be-
schluss einer staatlichen ökologischen Expertise erstreckt. 94 
Ansonsten definiert das Gesetz „Über die ökologische Ex-
pertise“ in Art. 18 Abs. 6 einen eingeschränkten Kreis von 
Adressaten, denen der Beschluss einer staatlichen ökologi-
schen Expertise zugestellt wird. Darunter fallen neben dem 
Antragsteller selbst eine Reihe von föderalen, regionalen 
und kommunalen Behörden sowie Kreditorganisationen, 
die am Projekt beteiligt sind.

Die Beschlüsse der beiden von Nichtregierungsorgani-
sationen durchgeführten Expertisen sind dagegen auch öf-
fentlich zugängig. Diese kommen in ihren Prüfungen je-
doch zu recht unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Expertise der St. Petersburger Expertenkommis-
sion unter der Leitung der NGO „EKOM“ gelangt pri-
mär zu dem Ergebnis, dass mögliche Alternativen nur un-
zureichend geprüft wurden. Unter anderem sei die Route 
nahe der Siedlung Venekjulja (südlich des Kurgalski-Za-
kaznik) in der finalen Projektplanung nicht näher be-
trachtet worden, obwohl diese im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur OVOS-Studie diskutiert worden 
sei. 95 

Im Hinblick auf einschlägige Fachgesetze sieht die Ex-
pertenkommission unter anderem einen Widerspruch bei 
der Verlegung der Pipeline zu den Schutzzielen des Geset-
zes „Über die besonders geschützten Naturgebiete“ sowie 
der bereits geltenden neuen Verordnung zum Kurgalski-
Zakaznik.

Ein zentraler Aspekt der Expertise ist dabei die prognos-
tizierte Gefährdung des Seeadlers – einer vom Aussterben 
bedrohten, im Kurgalski-Zakaznik heimischen Art. Damit 
sei ein Verstoß gegen Art. 24 des Gesetzes „Über die Tier-
welt“ sowie Rote Listen gefährdeter Arten auf regionaler 
und föderaler Ebene gegeben. 96 Zu einem vergleichbaren 
Ergebnis gelangt die Expertise auch im Hinblick auf ge-
fährdete Pflanzenarten. 97 

Mit der Verlegung der Gaspipeline durch offene Rohr-
gräben werde auch gegen das Gesetz „Über den Umwelt-
schutz“ verstoßen, da dieses unter anderem in Art. 3 den 
Vorrang des Erhalts von natürlichen Ökosystemen, Natur-
landschaften und Naturverbunden vorsieht. 98

Hier konstatiert die Expertenkommission auch doppelte 
Standards im Vergleich zur Umsetzung des Bauvorhabens 
in Deutschland: Auf deutscher Seite sollen entsprechende 
Abschnitte der Pipeline mithilfe der weitaus umweltscho-
nenderen Mikrotunnel-Technik verlegt werden, obwohl 
die betreffenden Gebiete in Deutschland weniger schüt-
zenswert seien. 99 Dies stelle einen Verstoß gegen das Prin-
zip der Anwendung der besten Umweltpraxis und der bes-
ten verfügbaren Technologien dar.

Insgesamt sieht die Expertenkommission in der analy-
sierten Projektplanung auch einen Verstoß gegen das Ge-
setz „Über die ökologische Expertise“, die sie mit der 
Unvollständigkeit und Widersprüchlichkeit der Projektun-
terlagen begründet sowie einer Missachtung des Prinzips 
der ökologischen Sicherheit. 100

Die Prüfung der Expertenkommission unter der Leitung 
des Moskauer Forschungsinstituts für Umweltprobleme er-
streckt sich sowohl auf den landseitigen als auch seeseitigen 
Teil des Projektgebiets. 101 

Bei der Prüfung der Auswirkungen des Baus und Be-
triebs der Pipeline stellt auch hier die Expertenkommission 
fest, dass das Projekt, sofern keine Maßnahmen ergriffen 
werden, eine unmittelbare Gefährdung und Vernichtung 
von bedrohten Pflanzenarten im Kurgalski-Zakaznik ver-
ursachen würde. 102 Allerdings schließt die Kommission 
diese Gefahr bei einer strengen Beachtung von geplanten 
Umpflanzungsmaßnahmen praktisch aus. 103 

Des Weiteren stellt die Moskauer Expertenkommission 
ebenfalls potentielle negative Auswirkungen des Projekts 
auf den Seeadler fest: Es bestehe eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass dieser sein Nest zeitweilig oder dauerhaft aufge-
ben werde. 104 Weiter geht die Prüfung jedoch nicht auf die 
Erhaltung des Seeadlers ein, mit Ausnahme seiner Erwäh-
nung im Monitoringkonzept. 105

Dagegen stellt die Expertenkommission fest, dass die 
Prognose des zukünftigen globalen Bedarfs an Erdgas 
vonseiten des Vorhabenträgers unzureichend dargelegt 
worden sei. Dies gelte auch für Analysen von Umweltaus-
wirkungen der ersten Nord Stream-Pipeline, die zu dem 
Zeitpunkt bereits fünf Jahre in Betrieb war. 106 Weitere 
Punkte wie z. B. die ungenügende Qualität von Karten-
material sind ebenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt. 
Darauf basierend formuliert die Kommission eine Reihe 
von Empfehlungen für die Überarbeitung der Projektun-
terlagen, darunter auch die Ausarbeitung eines detaillier-
ten Plans für Kompensationsmaßnahmen, die nach den 
Etappen „Bau“ und „Betrieb“ der Pipeline gegliedert so-
wie nach Jahren und Kompensationsumfang konkreti-
siert sein sollen. 107 

Abweichend von der Schlussfolgerung der St. Peters-
burger Kommission gelangt die Moskauer Kommission zu 
dem Ergebnis, dass das Projekt Nord Stream 2 im Wesent-
lichen im Einklang mit den Vorschriften des russischen und 
internationalen Rechts stehe. 108 

Die geplante technische Umsetzung des Projekts sowie 
die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen im Laufe sei-
ner Realisierung würden eine Minimierung von negativen 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter ermöglichen. 
Im Ergebnis betrachtet die Expertenkommission die vo-
raussichtlichen Auswirkungen des Projekts als umweltver-
träglich. 109 
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4.4.3 Reaktionen von Umwelt-  
und Naturschutzorganisationen

Bei den russischen Umwelt- und Naturschutzorganisa-
tion löste die Planung und anschließende Genehmigung 
des Projekts Nord Stream 2 gemischte Reaktionen aus. Der 
WWF Russia verfolgte dabei seit Beginn der Planung eine 
gemäßigte Position. Mit einer Stellungnahme, die noch vor 
Abschluss der staatlichen ökologischen Expertise erfolgte, 
schloss sich die regionale Abteilung der Position des WWF 
International an, die das Projektvorhaben nicht grundsätz-
lich ablehnte. 110 Das Projekt entspreche im Wesentlichen 
den Belangen des Naturschutzes. Vorrangiger Stein des 
Anstoßes sei aber die Verlegung der Pipeline im Kurgalski-
Zakaznik mithilfe von offenen Rohrgräben. 111 

Nach Bekanntwerden des positiven Beschlusses der staat-
lichen ökologischen Expertise blieb der WWF Russia der 
Auffassung, dass die Umsetzung des Projekts aus sozioöko-
nomischen Gründen wichtig sei, die Verlegung der Pipe-
line auf dem Gebiet des Kurgalski-Zakaznik aber nicht ak-
zeptiert werde. 112 

Greenpeace Russia ging frühzeitig gegen das Vorhaben 
vor und erhob bereits gegen die Änderung der Verord-
nung über den Kurgalski-Zakaznik von Juli 2017 An-
fechtungsklage beim Leningrader Regionalgericht. 113 
Dieses lehnte die Klage allerdings als unbegründet ab, 
woraufhin Greenpeace Berufung beim Obersten Ge-
richt der Russischen Föderation einlegte. In seinem Ur-
teil vom 14. März 2018 114 bekräftigte das Gericht jedoch 
die Entscheidung des Leningrader Regionalgerichts vom 
27. Oktober 2017.

Zur Begründung führte das Gericht an, dass weder ein 
Verstoß gegen verfahrensrechtliche Normen noch materi-
elles Recht ersichtlich sei. Das Gericht der ersten Instanz 
habe richtig geschlussfolgert, dass das Verfahren für den Er-
lass der Verordnung im Einklang mit dem geltenden Recht 
durchgeführt worden sei. 115 Die Kläger hatten unter ande-
rem beanstandet, dass die Änderungsverordnung ohne jeg-
liche Anhörungen und Öffentlichkeitsbeteiligung ergan-
gen sei sowie keinen positiven Beschluss einer staatlichen 
ökologischen Expertise vorweisen könne. Dieser Einwand 
wurde vom Obersten Gericht zurückgewiesen, indem es 
anführte, dass Entwürfe von Rechtsakten nicht Gegen-
stand einer ökologischen Expertise gemäß Art. 12 des Ge-
setzes „Über die ökologische Expertise“ seien. 116

In materiell-rechtlicher Hinsicht bestätigte das Gericht 
die Rechtmäßigkeit der Änderungen der Verordnung, die 
weitreichende Ausnahmen vom Schutzregime für line-
are Infrastrukturobjekte begründen. Nach Auffassung des 
Gerichts widersprechen die Änderungen der Verordnung 
nicht den Zielen und Aufgaben eines Zakazniks, zumal das 
Schutzgebiet auch zwei Siedlungsgebiete einschließe, de-
ren Bewohner ein Recht auf ein „würdiges Leben“ hät-
ten. 117 Dabei hob das Oberste Gericht den besonderen Stel-
lenwert von linearen Infrastrukturobjekten im russischen 
Recht hervor. So würde eine Reihe von föderalen Geset-
zen Ausnahmen für diese Objekte zulassen, darunter auch 
der Waldkodex, der eine solche Ausnahme auch bei beson-
ders schützenswerten Wäldern vorsehe. 

Es sei im Sinne des föderalen Gesetzgebers, auch bei Ver-
boten zu Zwecken des Umweltschutzes, Ausnahmen für li-
neare Infrastrukturobjekte zu ermöglichen. 118

Zur etwa gleichen Zeit hatte Greenpeace auch gegen die 
Nord Stream  2 AG geklagt, mit dem Ziel, den Bau der 
Pipeline mithilfe offener Gräben im Kurgalski-Zakaznik 
zu stoppen. Nach Klärung der sachlichen Zuständigkeit 
verwies das Moskauer Bezirksgericht der Stadt St. Peters-
burg die Klage an das Leningrader Regionalgericht. 

Im Urteil vom 10. 12. 2018 wies das Gericht auch diese 
Klage als unbegründet zurück. 119 Das Urteil stieß auf breite 
Ablehnung bei Umwelt- und Naturschutzvereinen sowie 
einzelnen Expertinnen und Experten. 120

5. Umweltrechtliche Bewertung der Genehmigungen 
für die Gaspieline Nord Stream 2 

Die vorangegangene Darstellung hat gezeigt, dass das Pro-
jekt der Gaspipeline Nord Stream 2 zahlreiche gegensätzli-
che Bewertungen hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit gel-
tenden Umweltvorschriften in Deutschland und Russland 
erfahren hat.

Im Ergebnis stehen sich vor allem die Position der Um-
welt- und Naturschutzverbände sowie die Position des Vor-
habenträgers Nord Stream 2 AG einschließlich der jeweili-
gen nationalen Behörden und Gerichte gegenüber. Bei der 
Einordnung und Bewertung des Projekts aus umweltrecht-
licher Sicht soll zunächst zwischen Deutschland und Russ-
land unterschieden werden. 

5.1 Deutschland 

In der Gesamtschau kann für das deutsche Genehmigungs-
verfahren seitens der Behörden Bergamt Stralsund und 
BSH konstatiert werden, dass verfahrensrechtliche Anfor-
derungen an die Umweltverträglichkeitsprüfung grund-
sätzlich gewahrt wurden. Die Zuständigkeit der prüfenden 
Behörden war gegeben, die vorgegebenen Verfahrens-
schritte nach §§ 15 ff. UVPG wurden im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens durchgeführt, auch wurde die Form 
(schriftliche Stellungnahmen, mündliche Anhörungen und 
Erörterungen) eingehalten. Verfahrensfehler bei der UVP, 
die zu einer Aufhebung der Entscheidung führen könnten, 
sind im Fall des Projekts Nord Stream 2 nicht ersichtlich.

Diskussionswürdig ist jedoch, ob bei der Prüfung der 
Umweltverträglichkeit des Vorhabens Abwägungsfeh-
ler vorliegen könnten, sodass Umweltbelange im Verhält-
nis zu wirtschaftlichen Aspekten des Projekts nicht rich-
tig eingeschätzt oder gewichtet wurden. Auf Ersteres stützt 
sich im Wesentlichen auch die Position der Deutschen 
Umwelthilfe. 

Hinsichtlich der Fehleinschätzung könnte angenommen 
werden, dass das Bergamt Stralsund mit der Ablehnung 
des Antrags der DUH auf Planergänzung die Gefahr einer 
Methan-Leckage verkannt haben könnte. Sollte die An-
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nahme der von der DUH vorgebrachten Studien zutreffen 
und die Methanaustritte 60–80 % über der zuvor ange-
nommenen Rate liegen, wäre tatsächlich eine Fehlein-
schätzung der negativen Umweltauswirkungen im Hin-
blick auf das Schutzgut Klima gegeben. Allerdings stützt 
sich die DUH in ihrer Argumentation auf insgesamt zwei 
Studien, von denen sich eine auf U. S.-amerikanische Gas- 
und Ölpipelines bezieht. Dabei räumt die DUH ein, dass 
sich Erdgas aus verschiedenen Ländern und Quellen bei-
spielsweise in der konkreten Zusammensetzung unter-
scheiden könne. Für den Fall der Erdgaspipeline Nord 
Stream  2 beschränkt sich die Argumentation der DUH 
bisher jedoch auf Annahmen, dass die Prognosen der Nord 
Stream 2-AG „nicht auf validen Angaben“ beruhen wür-
den. 121 Für eine Rücknahme der bereits erteilten Geneh-
migungen bedarf dieser Einwand jedoch weiterer Konkre-
tisierung und entsprechender Belege. 

Hinzu kommt, dass die EU-Kommission Erdgas für die 
nächste Zeit als nachhaltige Investition eingestuft hat und 
dessen Rolle als Brücke zur Klimaneutralität erheblich auf-
gewertet hat. 122 

Fraglich bleibt dennoch, ob die Gewichtung der wirt-
schaftlichen und ökologischen Belange fehlerhaft gewesen 
sein könnte, weil die Behörden das wirtschaftliche Interesse 
an der Gaspipeline unangemessen hoch gegenüber dem 
Umwelt- und Naturschutz bewertet haben könnten. Dem 
muss entgegengehalten werden, dass dem Bau und Betrieb 
von Transit-Rohrleitungen auch nach deutschem Recht 
ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Der Ermessens-
spielraum der Genehmigungsbehörde ist gering, sodass die 
Versagung einer Genehmigung für Transit-Rohrleitungen 
nur infrage kommt, wenn eine Gefährdung nicht durch 
Befristung, Bedingungen oder Auflagen verhütet oder aus-
geglichen werden kann.

Allerdings konnten weder die Genehmigungsbehörden 
noch das OVG Mecklenburg-Vorpommern oder  BVerfG 
die Gefährdung von Umweltbelangen mit entsprechender 
Relevanz feststellen. 

Nachvollziehbar ist der hohe Stellenwert von Rohrlei-
tungen bei Abwägungsentscheidungen aufgrund der ge-
währleisteten Energieversorgung der Bevölkerung, die „als 
Bestandteil der Daseinsvorsorge eine Leistung ist, derer der 
Einzelne zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz 
unumgänglich bedarf“. 123 

In diesem Zusammenhang stellt sich aber letztend-
lich die Frage, ob der Bedarf an zusätzlichem Erdgas für 
Deutschland und Europa, der durch die Nord Stream 
2-Pipeline sichergestellt werden soll, überhaupt gegeben 
ist. Andernfalls könnte tatsächlich davon ausgegangen 
werden, dass die Abwägung der Behörde auf einer Fehl-
einschätzung basiert.

Von den Umwelt- und Naturschutzorganisationen wird 
der weitere Bedarf an Erdgas aus Russland bereits in der 
Klage vom 2. März 2018 in einem entsprechenden Gut-
achten verneint. Auch ein aktuelles Gutachten aus dem 
Jahr 2021, das vom NABU in Auftrag gegeben wurde, ge-
langt zu diesem Ergebnis. 124 Bereits zum ersten Gutach-
ten hatte das OVG Mecklenburg-Vorpommern allerdings 
angemerkt, dass dieses im Hinblick auf Untersuchungs-
umfang und -tiefe nicht mit dem von der Nord Stream 2 
AG vorgelegten Gutachten 125 vergleichbar sei. Zudem sei 
beim ersten und zweiten Gutachten, das seitens des NABU 
in Auftrag gegeben wurde, erkennbar, dass die Untersu-
chung gar nicht auf das ursprüngliche Gutachten der Nord 
Stream 2-AG eingehe, was dem OVG ebenfalls fragwür-
dig erscheint. 

Im Ergebnis erscheint es nach bisherigem Stand durchaus 
nachvollziehbar, dass weder das OVG Mecklenburg-Vor-
pommern noch das  BVerfG schwerwiegende Verfahrens- 
oder Abwägungsfehler feststellen konnten und die Rück-
nahme der erteilten Genehmigungen beziehungsweise 
Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses ablehnten.

Die aktuelle Knappheit der deutschen Gasvorräte, die 
sich seit Ende 2021 zuspitzt, spricht für die Richtigkeit der 
Annahme des zusätzlichen Gasbedarfs, auf dem die Geneh-
migungsentscheidung beruht. 126

5.2 Russland

Im Hinblick auf die Umweltverträglichkeitsprüfung und 
das Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nord 
Stream  2 in Russland gestaltet sich die Einordnung und 
Bewertung schwieriger. Der Umstand, dass der Beschluss 
der staatlichen ökologischen Expertise als vertrauliche In-
formation gilt und nur durch knappe Stellungnahmen der 
Umweltaufsichtsbehörde dokumentiert ist, verhindert eine 
umfassende Beurteilung.

Dies ist insbesondere deshalb kritisch zu sehen, weil die 
Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von zwei 
Gutachten öffentlicher ökologischer Expertisen erfolgen 
musste. Wie weit, und ob überhaupt, diese am Ende tat-
sächlich in die Entscheidungsfindung eingeflossen sind, 
kann im Ergebnis nicht überprüft werden. 

Insgesamt erscheint die Entscheidung der Umweltauf-
sichtsbehörde, den landseitigen Trassenabschnitt der Gas-
pipeline in einem Naturschutzgebiet von regionaler und 
internationaler Bedeutung zu genehmigen, recht fragwür-
dig. Dennoch muss hier eingeräumt werden, dass das rus-
sische Recht für lineare Infrastrukturobjekte wie Erdgas-
pipelines durchaus Ausnahmen vorsehen kann. Eine solche 
Ausnahme wurde zuvor in die Verordnung über das be-
treffende Naturschutzgebiet aufgenommen, sodass sich die 
Umweltaufsichtsbehörde in ihrer Entscheidungsfindung in 
legitimer Weise darauf stützen konnte.

Ein ausschlaggebender Punkt waren dabei auch die von 
der Nord Stream 2 AG vorgelegten Kompensationsmaß-
nahmen. Tatsächlich hat die Nord Stream 2 AG auf dem 
Gebiet bereits eine Reihe von Maßnahmen vorgenommen. 
Dazu zählt die Umsetzung der Strategie ECo-I (Environ-
mental and Community Initiatives), durch die der Projekt-
träger einen Beitrag zum Biodiversitätsschutz und sozialer 
Entwicklung in der Region leisten soll. 127 Auch hatte die 
Nord Stream 2 AG zugesagt, die Erstellung eines Manage-
mentplans für den Kurgalski-Zakaznik in Auftrag zu ge-
ben. Die Grundlage dafür wurde im Juli 2020 in Form ei-
ner sog. Visioning-Studie gelegt. 128 Weitere Maßnahmen 
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wie ein Biodiversitätsaktionsplan 129 oder praktische Akti-
vitäten wie die Aussetzung von atlantischen Lachsen und 
Seeforellen in russischen Gewässern 130 reihen sich in die 
weitreichenden Kompensationsmaßnahmen für die Ein-
griffe in den Naturschutz ein. Nicht zuletzt sollte erwähnt 
werden, dass die Nord Stream 2 AG frühzeitig auf die Kri-
tik an der Methodik der Pipelineverlegung mithilfe offener 
Rohrgräben reagiert hatte und zum umweltschonenderen 
Trenchbox-Verfahren übergegangen war. Dieses minderte 
den Eingriffsradius erheblich, da es den Baukorridor um 
etwa 50 % gegenüber dem klassischen Verfahren verklei-
nern konnte. 131

In der Gesamtschau sollte jedoch die Verlegung der Gas-
pipeline durch das Naturschutzgebiet gegen den Wider-
stand von Umwelt- und Naturschutzorganisationen sowie 
einer breiteren Öffentlichkeit kritisch bewertet werden. 
Es ist durchaus zweifelhaft, dass sich die durch den Ein-
griff geschädigte Biodiversität in vollem Umfang wie-
derherstellen lassen wird. Da Eingriffe in besonders ge-
schützte Gebiete grundsätzlich zu unterlassen sind und es 
sich hierbei um einen gewichtigen Eingriff handelt, sind 
mögliche Abwägungsfehler im Rahmen der staatlichen 
ökologischen Expertise in Russland nicht auszuschließen. 
Die fehlende Transparenz im Hinblick auf Entscheidun-
gen der staatlichen Hauptexpertise ist dabei ein größerer 
Kritikpunkt, insbesondere vor dem Hintergrund der Ein-
bringung von zwei öffentlichen ökologischen Expertisen, 
deren Rolle bei der Entscheidungsfindung nicht ersicht-
lich ist.

Für die Zukunft würde es sich empfehlen, die Trans-
parenz der Zulassungsentscheidungen von russischen Be-
hörden deutlich zu erhöhen. Einwänden von Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen sollte bei der Planung und Ge-
nehmigung von Großprojekten ein höheres Gewicht beige-
messen werden. Bisher war allerdings auch in den Rechts-
schutzverfahren vor russischen Gerichten ersichtlich, dass 
Umweltbelange nach wie vor hinter dem ökonomischen 
Interesse an einem Projekt zurückbleiben. 132 

6. Ausblick 

Sollte das Projekt Nord Stream  2 aufgrund einer poli-
tischen Entspannung in Zukunft weiterverfolgt werden, 
sollten auch die Einwände von Umwelt- und Natur-
schutzorganisationen im Hinblick auf mögliche Klima-
schäden auf deutscher und russischer Seite aufgegriffen 
und erörtert werden. Eine weitreichende Beteiligung der 
Organisationen am Monitoring der Pipeline sollte er-
möglicht werden.

Jedoch bleibt es allein aus umweltrechtlicher Sicht schwie-
rig, zugunsten einer vollständigen Aufhebung der für Nord 
Stream 2 bereits erteilten Genehmigungen zu argumentie-
ren. Auch würde sich in diesem Fall eine neue umwelt- und 
naturschutzrelevante Problematik ergeben – der Umgang 
mit einer bereits verlegten Pipelinetrasse von 1230 Kilome-
tern, deren Rückbau weitere Belastungen für den Umwelt- 
und Naturschutz schaffen würde.

Darüber hinaus hätte die Pipelinetrasse Nord Stream 2 
durchaus Potential für innovative Nutzungskonzepte wie 
z. B. den Einsatz der Leitung für Transport von Wasser-
stoff, der vor dem aktuellen Projektstopp bereits diskutiert 
wurde. 133 Die derzeit vielversprechende Erforschung von 
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft könnte somit die 
Bedenken, die bei Erdgas hinsichtlich seiner Klimaschäd-
lichkeit bestehen, ausräumen. 

Dennoch wird es vor dem Hintergrund der politischen 
Komponente, die bei Nord Stream 2 wie in keinem ande-
ren Großprojekt zum Tragen kommt, besonders schwierig 
sein, weitgehende Akzeptanz zu erreichen. Sollte das Pro-
jekt endgültig scheitern, wird dies daher vor allem der po-
litischen Komponente geschuldet sein und weniger den Be-
langen des Umwelt- und Naturschutzes.
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